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(54) Hausgerätevorrichtung

(57) Die Erfindung geht aus von einer Hausgeräte-
vorrichtung (10), insbesondere einer Hausgeräteplatte,
mit zumindest einem Grundkörper (12) und mit zumin-
dest einer Schichteinheit (14), die an zumindest einer
Seite des Grundkörpers (12) angeordnet ist.

Um eine gattungsgemäße Vorrichtung mit verbes-
serten Eigenschaften hinsichtlich einer flexiblen Anord-
nung und/oder Form einer Markierung bereitzustellen,
wird vorgeschlagen, dass die Schichteinheit (14) zumin-
dest teilweise infrarot-aktiv ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Hausgeräte-
vorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Es ist bereits eine Hausgerätevorrichtung, und
zwar eine Hausgeräteplatte, mit einem Grundkörper und
mit einer Schichteinheit, die an einer Seite des Grund-
körpers angeordnet ist, vorgeschlagen worden. Hierbei
ist der Grundkörper als eine Platteneinheit ausgebildet.
Die Schichteinheit ist als eine Beschichtung ausgebildet,
die an einer Seite der Platteneinheit aufgebracht ist. Die
Schichteinheit, die zu einer Dekoration vorgesehen ist,
ist in jedem Betriebszustand für sichtbares Licht intrans-
parent ausgebildet und weist für einen Bediener in jedem
Betriebszustand sichtbare Farben auf.
[0003] Die Aufgabe der Erfindung besteht insbeson-
dere darin, eine gattungsgemäße Vorrichtung mit ver-
besserten Eigenschaften hinsichtlich einer flexiblen An-
ordnung und/oder Form einer Markierung bereitzustel-
len. Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merk-
male des Patentanspruchs 1 gelöst, während vorteilhafte
Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung den
Unteransprüchen entnommen werden können.
[0004] Die Erfindung geht aus von einer Hausgeräte-
vorrichtung, insbesondere einer Hausgeräteplatte, mit
zumindest einem Grundkörper und mit zumindest einer
Schichteinheit, die an zumindest einer Seite des Grund-
körpers angeordnet, insbesondere befestigt, ist.
[0005] Es wird vorgeschlagen, dass die Schichteinheit
zumindest teilweise infrarot-aktiv ausgebildet ist. Insbe-
sondere ist die Hausgerätevorrichtung als eine Kochfeld-
vorrichtung, vorteilhaft als eine Induktionskochfeldvor-
richtung, ausgebildet. Insbesondere ist die Hausgeräte-
platte als eine Kochfeldplatte, vorteilhaft als eine Induk-
tionskochfeldplatte, ausgebildet. Alternativ ist denkbar,
dass die Hausgerätevorrichtung als eine Gargerätevor-
richtung und/oder als eine Kühlgerätevorrichtung ausge-
bildet ist, wobei die Hausgeräteplatte als eine Gargerä-
teplatte und/oder als eine Kühlgeräteplatte ausgebildet
ist. Ebenfalls denkbar sind weitere, einem Fachmann als
sinnvoll erscheinende Ausbildungen der Hausgerätevor-
richtung und/oder der Hausgeräteplatte. Unter einem
"Grundkörper" soll insbesondere eine Einheit verstanden
werden, die dazu vorgesehen ist, zumindest ein Gewicht
zumindest einer weiteren Einheit, insbesondere der
Schichteinheit, zumindest teilweise, insbesondere
größtenteils, vorteilhaft komplett, zu tragen und/oder zu
halten. Insbesondere ist der Grundkörper zumindest teil-
weise als Platteneinheit ausgebildet. Unter der Wen-
dung, dass der Grundkörper dazu vorgesehen ist, zu-
mindest ein Gewicht zumindest einer weiteren Einheit
"zumindest teilweise" zu tragen und/oder zu halten, soll
insbesondere verstanden werden, dass der Grundkörper
dazu vorgesehen ist, zumindest ein Gewicht zumindest
einer weiteren Einheit zu einem Anteil von mehr als 70
%, insbesondere von mehr als 80 % und vorteilhaft von
mehr als 90 % zu tragen und/oder zu halten. Unter der
Wendung, dass der Grundkörper "zumindest teilweise"

als Platteneinheit ausgebildet ist, soll insbesondere ver-
standen werden, dass der Grundkörper zu einem Mas-
senanteil und/oder Volumenanteil von mehr als 70 %,
insbesondere von mehr als 80 % und vorteilhaft von mehr
als 90 % als Platteneinheit ausgebildet ist. Beispielswei-
se ist denkbar, dass der Grundkörper zumindest teilwei-
se gewölbt ausgebildet ist, wobei der Grundkörper bei-
spielsweise als eine Türe eines Kühlgeräts, insbesonde-
re eines Kühlschranks und/oder eines Gefrierschranks,
ausgebildet sein könnte. Unter einer "Platteneinheit" soll
insbesondere eine Einheit verstanden werden, die eine
Dicke aufweist, die wesentlich kleiner ist als eine Breite
und/oder eine Länge der Einheit. Unter einer "Dicke" der
Einheit soll insbesondere ein Minimum unter den maxi-
malen Ausdehnungen der Einheit entlang beliebiger
Raumrichtungen verstanden werden. Unter einer "maxi-
malen Ausdehnung" einer Einheit entlang einer Raum-
richtung soll insbesondere die maximale Länge aller
Strecken verstanden werden, die zwei Randpunkte der
Einheit verbinden und parallel zu der Raumrichtung ver-
laufen. Unter einer "Breite" und einer "Länge" der Einheit
sollen insbesondere die maximalen Ausdehnungen der
Einheit entlang von zwei Raumrichtungen verstanden
werden, die zumindest im Wesentlichen senkrecht zu-
einander stehen und vorzugsweise zumindest im We-
sentlichen senkrecht zu einer Raumrichtung stehen, ent-
lang der die Einheit als maximale Ausdehnung die Dicke
aufweist. Insbesondere sind Länge und Breite der Einheit
die maximalen Ausdehnungen entlang von Raumrich-
tungen, für die die Summe der maximalen Ausdehnun-
gen maximal ist. Insbesondere weist die Hausgerätevor-
richtung zumindest zwei, insbesondere zumindest vier,
vorteilhaft zumindest sechs, vorzugsweise zumindest
acht Schichteinheiten auf. Unter einer "Schichteinheit"
soll insbesondere eine Einheit verstanden werden, die
an zumindest einer Seite des Grundkörpers angeordnet
ist und die in zumindest einer ersten Richtung, die zu-
mindest im Wesentlichen senkrecht zu der Seite des
Grundkörpers ausgerichtet ist, eine Erstreckung, vorteil-
haft eine Dicke, aufweist, die kleiner als 100 %, insbe-
sondere kleiner als 50 %, vorteilhaft kleiner als 25 %,
besonders vorteilhaft kleiner als 10 %, vorzugsweise klei-
ner als 1 %, einer Erstreckung des Grundkörpers in der
ersten Richtung ist. Insbesondere ist die Schichteinheit
zumindest teilweise als Platteneinheit ausgebildet. Unter
der Wendung, dass die Schichteinheit "zumindest teil-
weise" infrarot-aktiv ausgebildet ist, soll insbesondere
verstanden werden, dass die Schichteinheit zumindest
eine infrarot-aktive Schicht umfasst, die zu einem Mas-
senanteil und/oder Volumenanteil von mehr als 70 %,
insbesondere von mehr als 80 % und vorteilhaft von mehr
als 90 % infrarot-aktiv ausgebildet ist. Unter der Wen-
dung, dass die Schichteinheit zumindest teilweise "Infra-
rotaktiv" ausgebildet ist, soll insbesondere verstanden
werden, dass die Schichteinheit dazu vorgesehen ist,
durch Bestrahlung zumindest mit Infrarot-Strahlung, ins-
besondere lediglich mit Infrarot-Strahlung, zumindest ei-
ne Materialeigenschaft zu verändern. Insbesondere bil-
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det die Schichteinheit zumindest eine Markierung aus.
Insbesondere ist die Schichteinheit dazu vorgesehen,
zumindest einen speziellen Bereich zu markieren. Bei-
spielsweise ist denkbar, dass die Schichteinheit zumin-
dest einen speziellen Bereich des Grundkörpers auf ei-
ner Ebene, die zumindest im Wesentlichen parallel zu
dem Grundkörper ausgerichtet ist, bezüglich zumindest
eines Zentrums des speziellen Bereichs zumindest über
einen Winkelbereich von mehr als 180°, insbesondere
von mehr als 270° und vorteilhaft von mehr als 330° um-
gibt. Beispielsweise könnte die Schichteinheit als insbe-
sondere schmaler Streifen ausgebildet sein und den spe-
ziellen Bereich umgeben. Alternativ könnte die Schicht-
einheit sich über zumindest einen Großteil des Grund-
körpers erstrecken, wobei der spezielle Bereich ausge-
spart, insbesondere unbeschichtet, wäre. Beispielswei-
se könnte der spezielle Bereich eine Heizzone, eine Her-
steller-Marke und/oder ein Hersteller-Logo umfassen.
Unter der Wendung, dass eine Gerade und/oder Ebene
"zumindest im Wesentlichen senkrecht" zu einer weite-
ren, von der einen Gerade und/oder Ebene getrennt aus-
gebildeten Gerade und/oder Ebene ausgerichtet ist, soll
insbesondere verstanden werden, dass die Gerade
und/oder Ebene mit der weiteren Gerade und/oder Ebe-
ne bei einer Projektion auf zumindest eine Projektions-
ebene, in der zumindest eine der Geraden und/oder der
Ebenen angeordnet ist, einen Winkel einschließt, der vor-
zugsweise um weniger als 15°, vorteilhaft um weniger
als 10° und insbesondere um weniger als 5° von einem
Winkel von 90° abweicht. Unter der Wendung, dass eine
Gerade und/oder Ebene "zumindest im Wesentlichen pa-
rallel" zu einer weiteren, von der einen Gerade und/oder
Ebene getrennt ausgebildeten Gerade und/oder Ebene
ausgerichtet ist, soll insbesondere verstanden werden,
dass die Gerade und/oder Ebene mit der weiteren Ge-
rade und/oder Ebene einen Winkel einschließt, der vor-
zugsweise um weniger als 15°, vorteilhaft um weniger
als 10° und insbesondere um weniger als 5° von einem
Winkel von 0° abweicht. Unter "Infrarot-Strahlung" soll
insbesondere elektromagnetische Strahlung aus einem
Wellenlängenbereich von 180 nm bis 0,3 mm verstanden
werden. Unter "vorgesehen" soll insbesondere speziell
ausgelegt und/oder ausgestattet verstanden werden.
Darunter, dass ein Objekt zu einer bestimmten Funktion
vorgesehen ist, soll insbesondere verstanden werden,
dass das Objekt diese bestimmte Funktion in zumindest
einem Anwendungs- und/oder Betriebszustand erfüllt
und/oder ausführt.
[0006] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
kann insbesondere eine vorteilhafte Markierung erreicht
werden, die insbesondere eine flexible Form aufweist
und/oder flexibel angeordnet werden kann. Insbesonde-
re können vorteilhaft spezielle Bereiche des Grundkör-
pers, insbesondere unabhängig von einer Größe
und/oder Form der Bereiche, gezielt hervorgehoben wer-
den. Durch die Schichteinheit, die teilweise infrarot-aktiv
ausgebildet ist, kann vorteilhaft eine platzsparende Be-
leuchtung und eine geringe Anzahl an Bauteilen erreicht

werden. Vorteilhaft können mit geringem Aufwand, ins-
besondere mit einer geringen Anzahl an Lichtquellen ei-
nes Hausgerätesystems, viele und/oder feine, insbeson-
dere selbstleuchtende Markierungen bedient werden.
[0007] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Schicht-
einheit dazu vorgesehen ist, InfrarotStrahlung zumindest
teilweise in sichtbares Licht zu konvertieren. Unter der
Wendung, dass die Schichteinheit dazu vorgesehen ist,
Infrarot-Strahlung "zumindest teilweise" in sichtbares
Licht zu konvertieren, soll insbesondere verstanden wer-
den, dass die Schichteinheit dazu vorgesehen ist, einen
Anteil von mehr als 10 %, insbesondere von mehr als 25
% und vorteilhaft von mehr als 50 % einer einfallenden
Infrarot-Strahlung in sichtbares Licht zu konvertieren.
Insbesondere ist die Schichteinheit dazu vorgesehen,
bei Bestrahlung mit Infrarot-Strahlung zumindest in einen
ersten angeregten Zustand versetzt zu werden. Insbe-
sondere ist die Schichteinheit dazu vorgesehen, bei ei-
nem Übergang des ersten angeregten Zustands in zu-
mindest einen weiteren, niederenergetischen Zustand,
insbesondere einen zweiten angeregten Zustand
und/oder einen Grundzustand, sichtbares Licht zu emit-
tieren. Beispielsweise sind zu einer Erzeugung eines ers-
ten angeregten Zustands, der vorzugsweise energetisch
hoch angeregt ist, mehrere aufeinanderfolgende Anre-
gungen denkbar. Ebenfalls denkbar ist, dass zu einer
Erzeugung eines ersten angeregten Zustands, der vor-
zugsweise energetisch hoch angeregt ist, der Effekt der
Frequenzverdopplung Verwendung findet. Beispielswei-
se könnte zu einer Erzeugung des ersten angeregten
Zustands zumindest ein Infrarot-Laser verwendet wer-
den. Insbesondere weist die Schichteinheit zumindest
eine Schicht einer infrarot-konvertierenden Phosphor-
verbindung auf. Insbesondere weist die Phosphorverbin-
dung zumindest Anteile von halogenen Selten-Erd-Ele-
menten und/oder alkalischen Selten-Erd-Metallen auf,
die mittels Erbium-Ionen aktiviert sind. Alternativ oder
zusätzlich weist die Schichteinheit zumindest eine pho-
toleitende Schicht und/oder eine elektrolumineszente
Schicht auf. Beispielsweise weist die photoleitende
Schicht Anteile von Cadmiumselenid auf. Beispielsweise
weist die elektrolumineszente Schicht Anteile von Zink-
sulfid auf. Alternativ ist denkbar, dass die Schichteinheit
dazu vorgesehen ist, durch Bestrahlung zumindest mit
Infrarot-Strahlung, insbesondere lediglich mit Infrarot-
Strahlung, zumindest eine Transparenz zu verändern.
Unter "sichtbarem Licht" soll insbesondere elektromag-
netische Strahlung aus einem Wellenlängenbereich von
380 nm bis 780 nm verstanden werden. Dadurch kann
insbesondere eine für einen Bediener unsichtbare Infra-
rot-Strahlung zu einer Beleuchtung zumindest eines Be-
reichs eines die Hausgerätevorrichtung aufweisenden
Hausgeräts verwendet werden. Zudem kann vorteilhaft
der Grundkörper in einer einfachen Weise für einen Be-
diener optisch wahrnehmbare Bereiche aufweisen.
[0008] Zudem wird vorgeschlagen, dass die Schicht-
einheit zumindest teilweise fluoreszent ausgebildet ist.
Alternativ oder zusätzlich ist denkbar, dass die Schicht-
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einheit zumindest teilweise phosphoreszent ausgebildet
ist. Unter der Wendung, dass die Schichteinheit "zumin-
dest teilweise" fluoreszent ausgebildet ist, soll insbeson-
dere verstanden werden, dass die Schichteinheit zumin-
dest einen Anteil, insbesondere von mehr als 10 %, vor-
teilhaft von mehr als 30 %, bevorzugt von mehr als 50
%, vorzugsweise von mehr als 70 %, zumindest eines
fluoreszenten Stoffes aufweist. Unter einer "phosphores-
zenten" und/oder "fluoreszenten" Schichteinheit soll ins-
besondere eine Schichteinheit verstanden werden, die
dazu vorgesehen ist, bei einer Bestrahlung mit elektro-
magnetischer Strahlung, insbesondere mit UV-Strah-
lung, die einfallende elektromagnetische Strahlung zu
absorbieren und seinerseits elektromagnetische Strah-
lung, insbesondere aus einem differierenden Wellenlän-
genbereich, zu emittieren. Insbesondere ist eine "fluo-
reszente" Schichteinheit dazu vorgesehen, über ein Zei-
tintervall von weniger als 10-6 s nach einem Ende der
Bestrahlung mit elektromagnetischer Strahlung eine
Emission von elektromagnetischer Strahlung aufrecht-
zuerhalten. Insbesondere ist eine "phosphoreszente"
Schichteinheit dazu vorgesehen, über ein Zeitintervall
von mehr als 10-4 s nach einem Ende der Bestrahlung
mit elektromagnetischer Strahlung eine Emission von
elektromagnetischer Strahlung aufrechtzuerhalten. Da-
durch kann insbesondere bei und/oder nach einer Be-
strahlung mit elektromagnetischer Strahlung, insbeson-
dere mit Infrarot-Strahlung, eine Emission von elektro-
magnetischer Strahlung differierender Wellenlänge er-
reicht werden, wodurch eine vorteilhafte Beleuchtung er-
reicht werden kann.
[0009] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass die
Schichteinheit zumindest teilweise als Beschichtung
ausgebildet ist. Insbesondere ist die Schichteinheit als
Beschichtung auf dem Grundkörper ausgebildet. Insbe-
sondere ist die Schichteinheit an dem Grundkörper an-
geordnet. Alternativ ist denkbar, dass die Schichteinheit
an einer Metallplatte, beispielsweise aus Aluminium, an-
geordnet ist, wobei die Metallplatte an dem Grundkörper
angeordnet, insbesondere an dem Grundkörper befes-
tigt, ist. Hierbei könnte die Metallplatte beispielsweise
mittels einer Klemmverbindung, mittels einer Rastverbin-
dung und/oder mittels einer Klebeverbindung an dem
Grundkörper angeordnet sein. Alternativ sind weitere, ei-
nem Fachmann als sinnvoll erscheinende Verbindungen
der Metallplatte an dem Grundkörper denkbar. Insbeson-
dere ist die Schichteinheit zumindest teilweise mittels ei-
nes tintenstrahlartigen Druckverfahrens, vorteilhaft mit-
tels eines Tintenstrahldruckverfahrens und/oder mittels
eines Siebdruckverfahrens, an dem Grundkörper ange-
ordnet. Alternativ könnte die Schichteinheit mittels PVD
an dem Grundkörper angeordnet sein. Ebenfalls denkbar
sind weitere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende
Verfahren. Unter der Wendung, dass die Schichteinheit
"zumindest teilweise" als Beschichtung ausgebildet ist,
soll insbesondere verstanden werden, dass die Schicht-
einheit zu einem Massenanteil und/oder Volumenanteil
von mehr als 70 %, insbesondere von mehr als 80 % und

vorteilhaft von mehr als 90 % als Beschichtung ausge-
bildet ist. Unter einer "Beschichtung" soll insbesondere
eine insbesondere festhaftende Schicht aus einem Stoff
verstanden werden, die auf eine Oberfläche zumindest
eines Bauteils, insbesondere des Grundkörpers, aufge-
bracht ist. Insbesondere weist die Beschichtung eine Ma-
terialstärke auf, die weniger als 10 %, vorzugsweise we-
niger als 5 % und insbesondere weniger als 1 % einer
Materialstärke des Bauteils, auf dem die Beschichtung
aufgebracht ist, beträgt. Insbesondere weist die Be-
schichtung eine zumindest im Wesentlichen gleichblei-
bende Materialstärke auf. Insbesondere weist die Be-
schichtung eine Materialstärke von weniger als 1 mm,
insbesondere von weniger als 0,3 mm, vorteilhaft von
weniger als 0,1 mm, bevorzugt von weniger als 0,03 mm
und besonders bevorzugt von weniger als 0,01 mm auf.
Unter der Wendung, dass die Beschichtung eine "zumin-
dest im Wesentlichen gleichbleibende Materialstärke"
aufweist, soll insbesondere verstanden werden, dass
sich ein Betrag der Materialstärke im Bereich der Be-
schichtung des Bauteils um weniger als 20 %, insbeson-
dere um weniger als 10 % und vorteilhaft um weniger als
5 % ändert. Dadurch kann insbesondere eine platzspa-
rende Ausgestaltung erreicht werden.
[0010] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Schicht-
einheit für zumindest einen Großteil sichtbaren Lichts zu-
mindest im Wesentlichen transparent ausgebildet ist.
Unter der Wendung, dass die Schichteinheit "zumindest
für einen Großteil" sichtbaren Lichts transparent ausge-
bildet ist, soll insbesondere verstanden werden, dass die
Schichteinheit für einen Anteil von mehr als 70 %, ins-
besondere von mehr als 80 % und vorteilhaft von mehr
als 90 % eines Spektrums des sichtbaren Lichts trans-
parent ausgebildet ist. Insbesondere ist die Schichtein-
heit für einen Wellenlängenbereich des sichtbaren Lichts
von 380 nm bis 750 nm des sichtbaren Lichts transparent
ausgebildet. Beispielsweise könnte die Schichteinheit
dazu vorgesehen sein, einen Wellenlängenbereich des
sichtbaren Lichts von 750 nm bis 780 nm zumindest teil-
weise, insbesondere zu einem Anteil von weniger als 20
%, zu reflektieren und/oder zu absorbieren. Unter der
Wendung, dass die Schichteinheit zumindest für einen
Großteil sichtbaren Lichts "transparent" ausgebildet ist,
soll insbesondere verstanden werden, dass die Schicht-
einheit dazu vorgesehen ist, einen Anteil von mehr als
70 %, insbesondere von mehr als 80 % und vorteilhaft
von mehr als 90 % eines auf einer ersten Seite der
Schichteinheit ankommenden sichtbaren Lichts auf eine
der ersten Seite gegenüberliegende zweite Seite der
Schichteinheit zu übertragen. Dadurch kann vorteilhaft
eine unauffällige, für einen Bediener unsichtbare
Schichteinheit erreicht werden.
[0011] Zudem wird vorgeschlagen, dass die Schicht-
einheit zumindest teilweise, insbesondere zu einem An-
teil von mehr als 70 %, vorteilhaft von mehr als 80 %,
bevorzugt von mehr als 90 %, anorganisch ausgebildet
ist. Insbesondere ist die Schichteinheit zumindest im We-
sentlichen temperaturresistent ausgebildet. Unter einer
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"zumindest im Wesentlichen temperaturresistenten"
Schichteinheit soll insbesondere verstanden werden,
dass sich die Schichteinheit bis zu einer Temperatur von
mehr als 150°C, vorteilhaft von mehr als 200°C und ins-
besondere von mehr als 250°C in funktionsfähigem Zu-
stand befindet. Insbesondere befindet sich die Schicht-
einheit bis zu einer Temperatur von weniger als 0°C, ins-
besondere von weniger als -20°C und vorteilhaft von we-
niger als -30°C in funktionsfähigem Zustand. Insbeson-
dere umfasst die Schichteinheit zumindest ein tempera-
turresistentes Material, das einen Schmelzpunkt von
mehr als 150°C, vorteilhaft von mehr als 200°C und ins-
besondere von mehr als 250°C aufweist. Unter einem
"funktionsfähigen" Zustand der Schichteinheit soll insbe-
sondere verstanden werden, dass die Schichteinheit an
dem Grundkörper angeordnet ist und bei Bestrahlung mit
UV-Strahlung die einfallende Infrarot-Strahlung zumin-
dest teilweise in sichtbares Licht konvertiert. Dadurch
kann vorteilhaft die Schichteinheit flexibel über einen gro-
ßen Temperaturbereich eingesetzt werden.
[0012] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass die
Schichteinheit an einer Rückseite des Grundkörpers an-
geordnet ist. Unter einer "Rückseite" des Grundkörpers
soll insbesondere eine in montiertem, betriebsbereitem
Zustand einem Bediener abgewandte Seite des Grund-
körpers verstanden werden. Dadurch kann die Schicht-
einheit vorteilhaft platzsparend und geschützt vor bei ei-
nem Betrieb auftretenden äußeren Einflüssen auf der
Rückseite des Grundkörpers angeordnet werden.
[0013] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Schicht-
einheit eine Dicke von weniger als 800 mm, insbesondere
von weniger als 650 mm, vorteilhaft von weniger als 500
mm, vorzugsweise von weniger als 400 mm, aufweist.
Insbesondere weist die Schichteinheit eine Dicke von
mehr als 20 mm, insbesondere von mehr als 30 mm, vor-
teilhaft von mehr als 50 mm, auf. Dadurch kann insbe-
sondere eine Materialersparnis und/oder eine platzspa-
rende Ausgestaltung erreicht werden.
[0014] Zudem wird ein Hausgerätesystem mit zumin-
dest einer erfindungsgemäßen Hausgerätevorrichtung
und mit zumindest einer Lichtquelle vorgeschlagen, die
dazu vorgesehen ist, in zumindest einem Betriebszu-
stand die Schichteinheit zumindest mittels Infrarot-Strah-
lung zu aktivieren. Insbesondere umfasst das Hausge-
rätesystem zumindest zwei, insbesondere zumindest
vier, vorteilhaft zumindest sechs, vorzugsweise zumin-
dest acht Lichtquellen. Insbesondere ist die Lichtquelle
in zumindest einem Betriebszustand zumindest, vor-
zugsweise ausschließlich, zu einer Emission von Infra-
rot-Strahlung vorgesehen. Insbesondere umfasst die
Lichtquelle zumindest einen Laser, vorteilhaft zumindest
einen Dioden-Laser. Alternativ sind weitere, einem Fach-
mann als sinnvoll erscheinende Lichtquellen denkbar.
Insbesondere umfasst das Hausgerätesystem zumin-
dest ein Streuelement zumindest zu einer Aufweitung
eines von der Lichtquelle erzeugten Lichtstrahls. Insbe-
sondere umfasst das Hausgerätesystem zumindest
zwei, insbesondere zumindest vier, vorteilhaft zumindest

sechs, vorzugsweise zumindest acht Streuelemente, die
jeweils zu einer Aufweitung eines von einer der Licht-
quelle erzeugten Lichtstrahls vorgesehen sind. Insbe-
sondere entspricht eine Anzahl an Streuelementen einer
Anzahl an Lichtquellen. Insbesondere ist die Lichtquelle
dazu vorgesehen, zumindest in einem Betriebszustand
Infrarotstrahlung mit einer Wellenlänge von mehr als 800
nm, insbesondere von mehr als 1000 nm, vorteilhaft von
mehr als 1250 nm zu emittieren. Insbesondere ist die
Lichtquelle dazu vorgesehen, zumindest in einem Be-
triebszustand Infrarotstrahlung mit einer Wellenlänge
von weniger als 10600 nm, insbesondere von weniger
als 9000 nm, vorteilhaft von weniger als 7000 nm, vor-
zugsweise weniger als 5000 nm zu emittieren. Insbeson-
dere sind die Schichteinheit und die Lichtquelle beab-
standet angeordnet. Insbesondere sind die Schichtein-
heit und die Lichtquelle bezüglich einer ersten Richtung
beabstandet angeordnet, die zumindest im Wesentli-
chen senkrecht zu dem Grundkörper ausgerichtet ist. Al-
ternativ oder zusätzlich ist denkbar, dass die Schichtein-
heit und die Lichtquelle bezüglich einer zweiten Richtung
beabstandet angeordnet sind, die zumindest im Wesent-
lichen parallel zu dem Grundkörper ausgerichtet ist. Ins-
besondere weisen die Schichteinheit und die Lichtquelle
in zumindest einer der Richtungen, alternativ oder zu-
sätzlich in beide Richtungen, einen Abstand von mehr
als 1 cm, insbesondere von mehr als 5 cm und vorteilhaft
von mehr als 10 cm auf. Insbesondere ist die Schicht-
einheit dazu vorgesehen, mittels der Lichtquelle von
oben und/oder außen, insbesondere von einer zumin-
dest in eingebautem Zustand einem Bediener zuweisen-
den Seite des Grundkörpers aus, beleuchtet zu werden.
Alternativ ist denkbar, dass die Schichteinheit dazu vor-
gesehen ist, mittels der Lichtquelle von innen, insbeson-
dere von einer innerhalb des Grundkörpers angeordne-
ten Lichtquelle, beleuchtet zu werden. Weiterhin ist denk-
bar, dass die Schichteinheit dazu vorgesehen ist, mittels
der Lichtquelle von unten, insbesondere von einer zu-
mindest in eingebautem Zustand einem Bediener abwei-
senden Seite des Grundkörpers aus, beleuchtet zu wer-
den. Dadurch kann vorteilhaft die Schichteinheit mit einer
speziell hierfür vorgesehen Lichtquelle sicher, gezielt
und bequem aktiviert werden.
[0015] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung sind
Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthal-
ten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann
wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln be-
trachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zu-
sammenfassen.
[0016] Es zeigen:

Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Hausgerät mit einer er-
findungsgemäßen Hausgerätevorrichtung in
einer schematischen Draufsicht und

Fig. 2 einen Ausschnitt des erfindungsgemäßen
Hausgeräts mit der erfindungsgemäßen Haus-
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gerätevorrichtung aus Fig. 1 in einer schema-
tischen Schnittdarstellung entlang der Linie II-
II und

Fig. 3 das erfindungsgemäße Hausgerät mit der er-
findungsgemäßen Hausgerätevorrichtung aus
Fig. 1 in einem eingebauten Zustand in einer
schematischen, perspektivischen Darstellung.

[0017] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Hausgerät
18, das als ein Kochfeld ausgebildet ist, mit einer erfin-
dungsgemäßen Hausgerätevorrichtung 10, die als eine
Kochfeldvorrichtung ausgebildet ist. Alternativ zu einer
Ausbildung als Kochfeld könnte das Hausgerät als Back-
ofen, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierschrank, Wasch-
maschine, Trockner und/oder Spülmaschine ausgebildet
sein. Ebenfalls denkbar sind weitere, einem Fachmann
als sinnvoll erscheinende Hausgeräte. Die Hausgeräte-
vorrichtung 10, die als Hausgeräteplatte ausgebildet ist,
weist einen Grundkörper 12 auf, der als Platteneinheit
ausgebildet ist. Der Grundkörper 12 ist im Wesentlichen
transparent ausgebildet. Alternativ ist denkbar, dass der
Grundkörper eine im Wesentlichen intransparente
und/oder semitransparente Beschichtung aufweist, die
sich auf einer Seite, insbesondere einer Rückseite, des
Grundkörpers über einen Großteil einer Fläche des
Grundkörpers erstreckt. Das Hausgerät 18 weist eine Ab-
deckeinheit 26 auf, die an dem Grundkörper 12 befestigt
ist. Die Abdeckeinheit 26 und der Grundkörper 12 bilden
zusammen ein Außengehäuse des Hausgeräts 18 aus.
Das Hausgerät 18 weist vier als Induktoren ausgebildete
Heizeinheiten 22 auf, die jeweils eine eigenständige
Heizzone ausbilden. Drei der vier Heizeinheiten 22 sind
im Wesentlichen kreisförmig ausgebildet und eine der
vier Heizeinheiten 22 ist im Wesentlichen elliptisch aus-
gebildet. Zudem weist das Hausgerät 18 in einem in ein-
gebautem Zustand einem Bediener zugewandten vorde-
ren Bereich fünf Bedienelemente 24 auf. Die Bedienele-
mente 24 sind zu einer Eingabe von Betriebsparametern
durch den Bediener vorgesehen. Beispielsweise sind die
Betriebsparameter als Auswahl und/oder Veränderung
einer Heizzone und/oder als eine Einstellung einer Heiz-
leistung und/oder Heizleistungsdichte einer Heizzone
ausgebildet.
[0018] Die Hausgerätevorrichtung 10, die als eine In-
duktionskochfeldvorrichtung ausgebildet ist, weist neun
Schichteinheiten 14 auf, die jeweils an einer Seite des
Grundkörpers 12 angeordnet sind. Die Schichteinheiten
14 sind an einer Rückseite 16 des Grundkörpers 12 an-
geordnet. Beispielsweise könnten die Schichteinheiten
jeweils als im Wesentlichen dünne Platten ausgebildet
sein und an der Seite des Grundkörpers befestigt sein,
beispielsweise mittels einer Klebeverbindung. Im vorlie-
genden Ausführungsbeispiel sind die Schichteinheiten
14 teilweise als Beschichtung ausgebildet. Die Schicht-
einheiten 14 sind mittels eines tintenstrahlartigen Druck-
verfahrens auf der Rückseite 16 des Grundkörpers 12
aufgebracht.
[0019] Die Schichteinheiten 14 sind teilweise infrarot-

aktiv ausgebildet und dazu vorgesehen, Infrarot-Strah-
lung teilweise in sichtbares Licht zu konvertieren. Bei ei-
ner Bestrahlung mit Infrarot-Strahlung ausreichender
Energie absorbieren die Schichteinheiten 14 die Infrarot-
Strahlung teilweise und emittieren zeitgleich sichtbares
Licht. Bei einer Abwesenheit einer Bestrahlung mit Infra-
rot-Strahlung ausreichender Energie sind die Schichtein-
heiten 14 für einen Großteil sichtbaren Lichts im Wesent-
lichen transparent ausgebildet. Die Schichteinheiten 14
ändern bei einer Bestrahlung mit Infrarot-Strahlung aus-
reichender Energie eine Transparenz. Hierbei ändern die
Schichteinheiten 14 eine Transparenz ausgehend von
einem bei Abwesenheit einer Bestrahlung mit Infrarot-
Strahlung ausreichender Energie für einen Bediener un-
sichtbaren Zustand in einen bei Bestrahlung mit Infrarot-
Strahlung ausreichender Energie für einen Bediener
sichtbaren Zustand. Die Schichteinheiten 14 sind teilwei-
se fluoreszent ausgebildet. Alternativ ist denkbar, dass
die Schichteinheiten teilweise phosphoreszent ausgebil-
det sind, wobei die Schichteinheiten nach einer Bestrah-
lung mit Infrarot-Strahlung ausreichender Energie für ei-
ne Zeitspanne von mehr als 0,1 ms nachleuchten. Bei-
spielsweise ist denkbar, dass die Schichteinheiten nach
einer Bestrahlung mit Infrarot-Strahlung ausreichender
Energie für eine Zeitspanne von 1 min nachleuchten. Die
Schichteinheiten 14 sind dazu vorgesehen, bei einer Be-
strahlung mit Infrarot-Strahlung sichtbares Licht ver-
schiedener Wellenlängen zu emittieren. Die Schichtein-
heiten 14 emittieren bei einer Bestrahlung mit Infrarot-
Strahlung ausreichender Energie sichtbares Licht ver-
schiedener Farben. Beispielsweise könnten die Schicht-
einheiten grünliches, rötliches, orangefarbenes und/oder
bläuliches Licht emittieren. Ebenfalls denkbar sind wei-
tere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende Farben.
Eine von einer der Schichteinheiten 14 emittierte Farbe
hängt von einer Materialzusammensetzung der jeweili-
gen Schichteinheiten 14 ab.
[0020] Die Schichteinheiten 14 sind zu einem Anzei-
gen von Positionen spezieller Bereiche des Grundkör-
pers 12 vorgesehen. Die Schichteinheiten 14 sind in ei-
nem Nahbereich der speziellen Bereiche des Grundkör-
pers 12 angeordnet. Fünf der Schichteinheiten 14 sind
in einem Nahbereich der Bedienelemente 24, die als der
spezielle Bereich ausgebildet sind, angeordnet und zu
einem Anzeigen von Positionen der Bedienelemente 24
vorgesehen. Die fünf Schichteinheiten 14, die in einem
Nahbereich der Bedienelemente 24 angeordnet sind,
weisen eine Dicke von im Wesentlichen 40 mm auf. Vier
der Schichteinheiten 14 sind in einem Nahbereich der
von den Heizeinheiten 22 gebildeten Heizzonen, die als
der spezielle Bereich ausgebildet sind, angeordnet und
zu einem Anzeigen von Positionen der Heizzonen vor-
gesehen. Die vier Schichteinheiten 14, die in einem Nah-
bereich der Heizzonen angeordnet sind, weisen eine Di-
cke von im Wesentlichen 100 mm auf. Aufgrund der An-
ordnung in einem Nahbereich der Heizzonen wirken auf
die Schichteinheiten 14 in einem Betriebszustand von
den die Heizzonen ausbildenden Heizeinheiten 22 er-
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zeugte hohe Temperaturen ein. Die Schichteinheiten 14,
die teilweise anorganisch ausgebildet sind, sind im We-
sentlichen temperaturresistent ausgebildet und dazu
vorgesehen, den hohen Temperaturen standzuhalten.
Sieben der Schichteinheiten 14 sind im Wesentlichen
streifenförmig ausgebildet. Hierbei umgeben drei der sie-
ben Schichteinheiten 14 den speziellen Bereich im We-
sentlichen. Vier der sieben Schichteinheiten 14 umgeben
den speziellen Bereich teilweise. Zwei der neun Schicht-
einheiten 14 weisen je zwölf im Wesentlichen kreisförmig
ausgebildete Teilbereiche auf, die gleichverteilt um den
speziellen Bereich herum angeordnet sind und somit den
speziellen Bereich im Wesentlichen umgeben. Alternativ
oder zusätzlich zu einem Anzeigen von Positionen der
Heizzonen und/oder von Positionen der Bedienelemente
könnten die Schichteinheiten dazu vorgesehen sein, ei-
ne Position einer Hersteller-Marke und/oder eines Her-
steller-Logos anzuzeigen. Alternativ oder zusätzlich sind
weitere, einem Fachmann als sinnvoll erscheinende an-
zuzeigende Bereiche denkbar.
[0021] Die Hausgerätevorrichtung 10, die den Grund-
körper 12 und die Schichteinheiten 14 umfasst, ist Teil
eines Hausgerätesystems (vgl. Fig. 3). Das Hausgerä-
tesystem umfasst die erfindungsgemäße Hausgeräte-
vorrichtung 10 und neun Lichtquellen 20, die dazu vor-
gesehen sind, in einem Betriebszustand die Schichtein-
heiten 14 mittels Infrarot-Strahlung zu aktivieren. Eine
Anzahl an Lichtquellen 20 und eine Anzahl an Schicht-
einheiten 14 ist im Wesentlichen gleich. Alternativ ist
denkbar, dass eine Anzahl an Lichtquellen von einer Grö-
ße und/oder Form einer einzigen Schichteinheit abhän-
gig ist. Ebenfalls denkbar ist, dass eine einzige Lichtquel-
le vorgesehen ist, die dazu vorgesehen ist, in einem Be-
triebszustand alle Schichteinheiten mittels Infrarot-
Strahlung zu aktivieren. Hierbei könnte beispielsweise
ein Streuelement und/oder Strahlteiler an der Lichtquelle
angebracht sein, um einen von der Lichtquelle erzeugten
Lichtstrahl aufzuweiten. Insbesondere könnte mittels des
Streuelements und/oder Strahlteilers, insbesondere mit-
tels des aufgeweiteten Lichtstrahls, diffuses Licht er-
zeugt werden, um insbesondere den Grundkörper zu-
mindest teilweise, insbesondere zumindest größtenteils,
vorteilhaft komplett, zu beleuchten. Insbesondere ist der
Grundkörper in mehrere Teilbereiche aufgeteilt, wobei
jede Lichtquelle einen der Teilbereiche beleuchtet. Ins-
besondere sind die von den Lichtquellen beleuchteten
Teilbereiche überlappend ausgeführt, insbesondere um
eine hohe Flexibilität und/oder eine hohe Gestaltungs-
vielfalt zu erreichen. Die Lichtquellen 20, die jeweils ei-
nen Laser umfassen, sind dazu vorgesehen, in einem
Betriebszustand Infrarot-Strahlung mit einer Wellenlän-
ge von im Wesentlichen 800 nm zu emittieren.
[0022] Die Lichtquellen 20 und die Schichteinheiten 14
sind beabstandet angeordnet. Die Lichtquellen 20 und
die Schichteinheiten 14 sind bezüglich einer im Wesent-
lichen senkrecht zu dem Grundkörper 12 ausgerichteten
Richtung beabstandet zueinander angeordnet. Alterna-
tiv oder zusätzlich ist denkbar, dass die Lichtquellen und

die Schichteinheiten bezüglich einer im Wesentlichen
parallel zu dem Grundkörper ausgerichteten Richtung
beabstandet zueinander angeordnet sind. Die Lichtquel-
len 20 sind in einer Abzugshaube 28 angeordnet. Das
Hausgerätesystem umfasst die Abzugshaube 28, die in
einer im Wesentlichen senkrecht zu dem Grundkörper
12 ausgerichteten Richtung beabstandet zu dem Grund-
körper 12 angeordnet ist. Hierbei ist die Abzugshaube
28 oberhalb des Grundkörpers 12 angeordnet. Alternativ
könnten die Lichtquellen in der Abdeckeinheit angeord-
net sein. Ebenfalls denkbar ist, dass die Lichtquellen in
dem Grundkörper integriert sind. Hierbei könnten die
Lichtquellen beispielsweise zwischen den Heizeinheiten
und/oder bei den Bedienelementen und/oder in einer Mit-
te des Grundkörpers angeordnet sein. Denkbar ist zu-
dem, dass eine von Infrarotsensoren der Bedienelemen-
te emittierte Infrarot-Strahlung zu einer Aktivierung der
Schichteinheiten verwendet wird. Beispielsweise könnte
eine von einem erhitzten Gargeschirr und/oder von dem
Grundkörper, welcher durch das Gargeschirr erhitzt wird,
emittierte Infrarot-Strahlung zu einer Aktivierung der
Schichteinheiten verwendet werden, sofern diese Infra-
rot-Strahlung ausreichend Energie aufweist.
[0023] In einer alternativen Ausgestaltung der Erfin-
dung ist denkbar, dass die Schichteinheit zumindest im
Wesentlichen über einer gesamten Seite, insbesondere
der Rückseite, des Grundkörpers angeordnet ist. Hierbei
könnten spezielle Bereiche mittels Laserschreiben mar-
kiert werden. Insbesondere könnte die Lichtquelle mittels
eines beweglichen Lichtstrahls, insbesondere Laser-
strahls, Markierungen beliebiger Form erzeugen. Bei-
spielsweise könnte mittels des beweglichen Lichtstrahls
der Lichtquelle eine Ausgabe von Betriebsparametern,
insbesondere einer Heizleistung und/oder einer Heizleis-
tungsdichte, erzeugt werden, um insbesondere eine
Ausgabeeinheit zu ersetzen.

Bezugszeichen

[0024]

10 Hausgerätevorrichtung
12 Grundkörper
14 Schichteinheit
16 Rückseite
18 Hausgerät
20 Lichtquelle
22 Heizeinheit
24 Bedienelement
26 Abdeckeinheit
28 Abzugshaube

Patentansprüche

1. Hausgerätevorrichtung, insbesondere Hausgeräte-
platte, mit zumindest einem Grundkörper (12) und
mit zumindest einer Schichteinheit (14), die an zu-
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mindest einer Seite des Grundkörpers (12) angeord-
net ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Schicht-
einheit (14) zumindest teilweise infrarot-aktiv ausge-
bildet ist.

2. Hausgerätevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schichteinheit (14) dazu
vorgesehen ist, Infrarot-Strahlung zumindest teilwei-
se in sichtbares Licht zu konvertieren.

3. Hausgerätevorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schichteinheit (14) zumindest teilweise flu-
oreszent ausgebildet ist.

4. Hausgerätevorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schichteinheit (14) zumindest teilweise als
Beschichtung ausgebildet ist.

5. Hausgerätevorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schichteinheit (14) für zumindest einen
Großteil sichtbaren Lichts zumindest im Wesentli-
chen transparent ausgebildet ist.

6. Hausgerätevorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schichteinheit (14) zumindest teilweise an-
organisch ausgebildet ist.

7. Hausgerätevorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schichteinheit (14) an einer Rückseite (16)
des Grundkörpers (12) angeordnet ist.

8. Hausgerätevorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schichteinheit (14) eine Dicke von weniger
als 800 mm aufweist.

9. Hausgerät, insbesondere Kochfeld, mit zumindest
einer Hausgerätevorrichtung (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 8.

10. Hausgerätesystem mit zumindest einer Hausgerä-
tevorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
8 und mit zumindest einer Lichtquelle (20), die dazu
vorgesehen ist, in zumindest einem Betriebszustand
die Schichteinheit (14) zumindest mittels Infrarot-
Strahlung zu aktivieren.

11. Hausgerätesystem nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lichtquelle (20) zumindest
einen Laser umfasst.
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